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Kosten einer Psychotherapie für Selbstzahlende 

 

 
Kosteninformationen 
 

Honorar pro Sitzung (50 Minuten): 153 € 
 
Eine psychotherapeutische Sitzung dauert in der Regel 50 Minuten und findet üblicherweise einmal 
wöchentlich oder nach individueller Vereinbarung statt. 
Die Abrechnung erfolgt in Anlehnung an die Gebührenordnung für Psychotherapeuten (GOP) bzw. die 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). 
Zur Vereinfachung wird für eine Sitzung pauschal 153 € (entspricht dem 3,5-fachen Satz der GOP-Ziffer 870) 
berechnet. 
 
Kleinere Zusatzleistungen werden in der Regel nicht gesondert berechnet, z. B.: 

• Psychologische Testverfahren im Rahmen der Therapie 
• Zusätzliche diagnostische Anamneseanteile innerhalb der Sitzung 
• Kurze schriftliche Befundmitteilungen bis etwa eine Seite 

 
Aufwendigere Leistungen können jedoch separat berechnet werden, z. B.: 

• Umfangreiche diagnostische Abklärungen (z. B. ADHS-Diagnostik oder Persönlichkeitsdiagnostik) 
• Ausführliche Befundberichte oder Stellungnahmen 
• Telefonische Beratungen 
• Termine außerhalb der üblichen Praxiszeiten 
• Termine bei besonderer Dringlichkeit oder Notfällen 

 
Diese werden gemäß §5 GOÄ nach Aufwand bzw. mit entsprechendem Steigerungsfaktor berechnet. 

 
 
Terminabsagen und Ausfallhonorar 
 
Vereinbarte Termine sind verbindlich und werden exklusiv für Sie reserviert. 
Eine kostenfreie Absage oder Terminverschiebung ist bis spätestens 24 Stunden vor dem vereinbarten 
Termin möglich. 
 
Bei der Berechnung der Frist werden nur Werktage (Montag bis Freitag) berücksichtigt. Termine am 
Montag müssen daher spätestens am Freitag der Vorwoche abgesagt werden. 
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Bei Absagen innerhalb von 24 Stunden vor dem Termin wird eine Ausfallgebühr von 100 € berechnet. 
Bei Nichterscheinen ohne vorherige Absage wird das volle Sitzungshonorar von 153 € berechnet, sofern 
der Termin nicht anderweitig vergeben werden kann (§615 BGB). 
 
Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Eingangs der Absage (z. B. per E-Mail, Telefon oder Anrufbeantworter). 
Bei akuter Erkrankung oder unvorhersehbaren Notfällen kann im Einzelfall auf die Berechnung verzichtet 
werden. 

 
 
Rechnungsstellung 
 
Die Rechnungsstellung erfolgt in der Regel monatlich. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 14 Tagen zu 
begleichen. Selbstzahlende begleichen das Honorar direkt.  
 
Psychotherapeutische Heilbehandlungen sind gemäß §4 Nr. 14 UStG von der Umsatzsteuer befreit. 
 


